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Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 136 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments zu Maßnahmen zur Bekämpfung von Homophobie, Biphobie und 
Transphobie in der EU1

1. Am 17. Mai wird der Internationale Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie 
begangen.

2. Nachdem Homosexualität vor mehr als 25 Jahren aus der von der 
Weltgesundheitsorganisation herausgegebenen Internationalen Klassifikation der 
Krankheiten entfernt wurde, wird sie in 78 Ländern immer noch strafrechtlich verfolgt; in 
einigen dieser Länder ist sie mit der Todesstrafe bedroht.

3. Der größten Gefahr sind Transgender-Personen ausgesetzt, da Transgenderismus immer 
noch als psychische Erkrankung eingestuft wird; einige EU-Mitgliedstaaten verlangen 
unterdessen invasive medizinische Eingriffe als Voraussetzung für die offizielle 
Anerkennung von Geschlechtsumwandlungen.

4. Im Einklang mit Artikel 2 EUV sowie mit der Charta der Grundrechte sind verstärkte 
Bemühungen im Hinblick auf die weltweite Entkriminalisierung von Homosexualität und 
Transgenderismus zu unternehmen sowie Maßnahmen zu ergreifen, um den Straftaten 
gegen Homosexuelle und Transgender-Personen ein Ende zu setzen und den Opfern 
solcher Straftaten Unterstützung zu leisten.

5. Die Kommission wird aufgefordert, die Annahme von Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Homophobie, Transphobie und Biphobie innerhalb und außerhalb der EU in Erwägung zu 
ziehen, die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung im Zusammenhang mit der 
sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität zu fördern, einen Beitrag zur 
Vorbeugung und Bekämpfung von damit im Zusammenhang stehenden Mobbing zu 
leisten und Dienste zur Unterstützung von LGTBI-Personen, die von Diskriminierung 
betroffen sind, zu fördern.

6. Diese Erklärung wird mit den Namen der Unterzeichner dem Rat und der Kommission 
übermittelt.

1 Gemäß Artikel 136 Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wird die Erklärung, 
wenn sie die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhalten hat, mit den Namen der 
Unterzeichner im Protokoll veröffentlicht und an die Adressaten übermittelt, ist für das Parlament aber nicht 
bindend.


